
Deggendorf. Noch besseren
Verbraucherschutz verspricht sich
der Landesverband Tierkörperbe-
seitigung und Schlachtnebenpro-
duktverwertung Bayern e. V., der
Dachverband der in Bayern zuge-
lassenen Entsorgungs- und Ver-
wertungsbetriebe, von einer neuen
Kennzeichnungspflicht von soge-
nanntem K 1- und K 2-Material.

Ab 1. Juli müssen diese Materia-
lien mit einem Marker auf Fettba-
sis versehen werden. Dies wurde
jetzt auf der zweitägigen Verbands-
tagung in Deggendorf mitgeteilt.
Die Kennzeichnungspflicht mache
Beimischungen aus diesen Materi-
alen in andere Bereiche unmög-
lich, sagte der Geschäftsführer des
Landesverbands, Rainer Berndt.
K 1-Material ist hochbelasteter
Schlachtabfall, K 2-Material sind

Tierkadaver. Im Freistaat fallen
rund 270 000 Tonnen K 1- und
42 000 Tonnen K 2-Material pro
Jahr an.

Entschieden wandte sich der
Landesverband auch gegen die Er-
hebung einer Energiesteuer bei der
Fettgewinnung. Wie der Deggen-
dorfer Landrat Christian Bernrei-
ter mitteilte, erlöse der Zweckver-
band für Tierkörper- und Schlacht-
abfallbeseitigung Plattling (ZTS)
derzeit rund 400 Euro für eine Ton-
ne Fett. Pro Tonne müssten 25 Eu-
ro Energiesteuer bezahlt werden.
Im letzten Jahr sei eine Nachzah-
lung von 180 000 Euro fällig gewe-
sen. In anderen Bundesländern
werde die Energiesteuer nicht er-
hoben. − bb

Entsorger sauer über Energiesteuer

Neue Kennzeichnungspflicht
für Schlachtabfälle ab 1. Juli


